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Regierungsrat 

 

 

Luzern, 03. März 2015  

 

ANTWORT AUF ANFRAGE A 438 

 

 
Nummer: A 438 
Protokoll-Nr.: 246 
Eröffnet: 05.11.2013 / Finanzdepartement 
 
 

Anfrage Graber Michèle und Mit. über die Höhe des Steuersatzes und die 

Finanzausgleichszahlungen des Bundes 

 
A. Wortlaut der Anfrage 

 
Durch die Steuersenkung für Unternehmen im Jahr 2012 liegt Luzern nun schweizweit an 
der Spitze mit der tiefsten Steuerbelastung für juristische Personen. Diese Steuerstrategie 
führte gemäss Finanzdirektor Marcel Schwerzmann zur Erhöhung der Anzahl von Unter-
nehmen um 8 Prozent. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Zahl der Unternehmen in 
Zug um 5,5 Prozent und in Zürich um 4,5 Prozent, was seine Aussage stützt. 
Durch die erfolgreiche Ansiedlung von Firmen steigt erfreulicherweise auch das Ressour-
cenpotenzial des Kantons. Sofern diese Zunahme pro Einwohner höher ist als im Durch-
schnitt der Kantone steigt dadurch der Ressourcenindex des Kantons Luzern, was zu einer 
Reduktion des Beitrags aus dem Finanzausgleich führt. 
 
Wir bitten die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Welcher Anteil des Anstiegs des Ressourcenpotenzials von 2012 auf 2013 ist auf juristi-

sche Personen zurückzuführen? 
2. Wie veränderte sich das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen im Vergleich zu 

anderen Kantonen in diesem Zeitraum? 
3. Bei welchem Steuersatz für juristische Personen (Kantone und Gemeinden) halten sich 

bei einer Zunahme des Ressourcenpotenzials die zusätzlichen Steuereinnahmen und die 
Reduktion der Finanzausgleichszahlungen die Waage? 

 
Graber Michèle 
Brücker Urs 
Baumann Markus 
Odermatt Samuel 
Hess Ralph 
Staubli David 
Schmid-Ambauen Rosy 
 
 
B. Antwort Regierungsrat 

 
Zu Frage 1: Welcher Anteil des Anstiegs des Ressourcenpotenzials von 2012 auf 2013 ist 
auf juristische Personen zurückzuführen? 
 
Im Kanton Luzern entfallen rund 70 Prozent des gesamten Ressourcenpotenzials auf die 
massgebenden Einkommen der natürlichen Personen. Diese stellen somit die gewichtigste 
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Komponente des Ressourcenpotenzials dar. Das anteilige Ressourcenpotenzial der juristi-
schen Personen liegt bei knapp 20 Prozent. 
 
Das Ressourcenpotenzial 2012 basiert auf den Bemessungsjahren 2006, 2007 und 2008 
und das Ressourcenpotenzial 2013 auf den Bemessungsjahren 2007, 2008 und 2009 und 
widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in den festgelegten drei Jahren 
2006 bis 2008 respektive 2007 bis 2009. Das Ressourcenpotenzial beruht bezüglich der Ba-
sisdaten auf einem Dreijahresdurchschnitt, wie dies das Bundesgesetz über den Finanz- und 
Lastenausgleich im Artikel 3 Absatz 4 vorschreibt. Somit besteht zwischen den Zahlungen 
des Ressourcenausgleichs und den zugrunde liegenden Daten eine Zeitverzögerung von 
vier bis sechs Jahren. 
 
Das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen auf Basis der massgebenden Gewinne 
der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus beträgt für das Jahr 2012 
1'563'988'000 Franken (4'318 Franken pro Einwohner) und für das Jahr 2013  
1'642'944'000 Franken (4'484 Franken pro Einwohner). Dies bedeutet eine Zunahme von 
166 Franken pro Person respektive 3,8 Prozent. 
 
 
Zu Frage 2: Wie veränderte sich das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen im Ver-
gleich zu anderen Kantonen in diesem Zeitraum? 
 
Die nachfolgende Aufstellung zeigt das Ressourcenpotenzial der juristischen Personen ohne 
besonderen Steuerstatus im Vergleich vom Jahr 2013 zum Jahr 2012. Das Ressourcenpo-
tenzial ist pro Kanton dargestellt. 
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Zu Frage 3: Bei welchem Steuersatz für juristische Personen (Kantone und Gemeinden) hal-
ten sich bei einer Zunahme des Ressourcenpotenzials die zusätzlichen Steuereinnahmen und 
die Reduktion der Finanzausgleichszahlungen die Waage? 
 
Diese Frage kann nicht mit einem Prozentsatz beantwortet werden. Der Bund rechnet den 
Finanzausgleich mit einer durchschnittlichen steuerlichen Ausschöpfung des Ressourcenpo-
tenzials der natürlichen und juristischen Personen als Gesamtes. Somit besteht eine Abhän-
gigkeit einerseits zwischen den Steuertarifen für Einkommen, Vermögen, Gewinn und Kapital 
im Kanton Luzern, andererseits zum steuerpolitischen Verhalten der übrigen Kantone. 
 
Die steuerliche Ausschöpfung des Ressourcenpotenzials im Kanton Luzern liegt im Jahr 
2015 mit 23,9 Prozent unter dem schweizweiten Durchschnitt von 26,4 Prozent. Die Extrem-
werte finden sich im Kanton Zug mit 11,8 Prozent und im Kanton Genf mit 34,9 Prozent. Für 
15 von 26 Kantonen halten sich die Veränderung der Steuereinnahmen und die Veränderung 
beim Finanzausgleich zu deren Ungunsten nicht die Waage. 
 
Wir vertreten die Haltung, dass die tiefe Gewinnbesteuerung für diesen Effekt nur teilweise 
verantwortlich ist. Es gilt, die positiven Auswirkungen der tiefen Gewinnbesteuerung auf die 
übrigen Steuereinnahmen zu berücksichtigen. Einerseits beeinflusst die tiefe Besteuerung 
der Unternehmen das Aufkommen der Einkommens- und Vermögenssteuer positiv, anderer-
seits führt das zusätzliche Ressourcenpotenzial zu Mehreinnahmen beim Anteil der direkten 
Bundessteuer bei den natürlichen und juristischen Personen. 
 
Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III des Bundes (USR III) werden die Kantone 
ihre Gewinnsteuern auf erwartete 12 bis 16 Prozent senken. Somit wird der Steuerausschöp-
fungsindex des Kantons Luzern steigen. Ebenfalls im Rahmen der USR III wird sich der An-
teil der direkten Bundessteuer von 17 auf 20,5 Prozent anheben. Kantone mit einem hohen 
Ressourcenpotenzial werden dann von zusätzlichen Mehreinnahmen profitieren können. 
 
Die tiefsten Unternehmenssteuern schweizweit zeigen ihre Wirkung und es sind laufend 
Neuansiedlungen von Unternehmungen im Kanton Luzern zu verzeichnen. Diese Entwick-
lung hat wiederum ihre positiven Auswirkungen auf die Einnahmen der Steuererträge der 
natürlichen Personen, welche im Jahr 2012 um rund 29,7 Mio. Franken und im Jahr 2013 um 
knapp 40 Mio. Franken (ggü. dem Vorjahr) zugenommen haben. Die folgende Aufstellung 
zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den natürlichen und den juristischen Perso-
nen für die Jahre 2010 bis 2013 auf: 
 

in Mio. Fr. 2010 2011 20121,2 2013 

Natürliche Personen 726,2 715,5 745,2 784,8 

Juristische Personen 123,1 140,9 94,1 113,5 
1) Rechnungslegung nach FLG 
2) nach der Steuergesetzrevision 
 
Das langfristige Bestreben des Kantons Luzern ist die Unabhängigkeit und somit weg vom 
Nehmerkanton hin zum Geberkanton. 
 
Die Luzerner Steuerstrategie ist daher als Langfrist-Investition zu betrachten und die Chan-
cen, dass sich die tiefen Gewinnsteuern schliesslich rechnen, sind auch gemäss neuester 
CS-Studie vom Januar 2015 durchaus intakt. 


